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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 28. August 2017 
 
 
 

I. Als neues Mitglied der Aufsichtskommission für den Rest der Amtsdauer 
2014/2018 wird Barbara Huizinga-Kauer (EVP) gewählt. 

  

II. Als neues Mitglied der Sachkommission Soziales und Sicherheit für den Rest der 
Amtsdauer 2014/2018 wird Samuel Müller (EVP) gewählt. 

  

III. Als neue Mitglieder der Bürgerrechtskommission für den Rest der Amtsdauer 
2014/2018 werden Bruno Bischof (SVP) und Tobias Brütsch (SVP) gewählt. 

  

IV. Als neues Mitglied der Theaterkommission für den Rest der Amtsdauer 2014/2018 
wird Simon Büchi (SVP) gewählt. 

  

V. 1. Die Planungsstudie «Steuerungs- und Dosierungskonzept (ÖV- Hochleistungs-
korridor) Achse Töss – Hauptbahnhof – St. Gallerstr. und Achse Wülflingen – 
Hauptbahnhof – Seen» wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 

2. Für die Planung und Umsetzung der Sicherstellung des Verkehrsflusses und 
der Priorisierung des Öffentlichen Verkehrs (Projekt-Nr. 11‘633) wird ein Rahmen-
kredit von Fr. 4,6 Millionen (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung des 
allgemeinen Verwaltungsvermögens bewilligt. 
 

Mit flankierenden, verkehrsberuhigenden Massnahmen muss sichergestellt wer-
den, dass keine substanziellen zusätzlichen Belastungen durch den motorisierten 
Individualverkehr in den angrenzenden Quartieren entstehen (z.B. beim Fotozent-
rum, durch die Aufhebung des Linksabbiegers auf der Tösstalstr. in die Pflanz-
schulstr.).  
 

Bei der Realisierung der Massnahmen sind folgende Vorgaben zu beachten: 
Bei den Zuflussdosierungen an der General-Guisan-Str. (bei der Einmündung der 
Stadthausstr.) und an der Tösstalstr. (stadteinwärts) ist sicherzustellen, dass die 
Lichtsignale für die Dosierung zugunsten des öffentlichen Verkehrs nur zu den 
(Haupt-)Verkehrszeiten in Betrieb sind, wenn tatsächlich ein Bedürfnis für eine 
Steuerung ausgewiesen ist. 
 

Über die Aufteilung des Rahmenkredites in die Objektkredite entscheidet der 
Stadtrat. 
Stichtag für die durch Teuerung und Mehrwertsteuer bedingten Mehr- oder Min-
derkosten: 1. April 2016. 
 

3. Die erheblich erklärte Motion betr. mehr freie Fahrt für den Bus in Winterthur 
(GGR-Nr. 2012.71) wird als erledigt abgeschrieben.  
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VI. 1. Für die Jugendinfo Winterthur wird für die Jahre 2018 bis 2021 ein jährlich wie-
derkehrender Kredit von Fr. 80‘000 bewilligt. 2. Der Stadtrat wird ermächtigt, den 
Beitrag gemäss Ziffer 1 für maximal zwei weitere Jahre zu bewilligen (d.h. bis 
längstens 2023). 3. Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis davon, dass das 
Departement Soziales mit der Jugendinfo Leistungsvereinbarungen mit einer 
Laufdauer von jeweils zwei Jahren abschliesst. 

  

VII. 1. Für die Mobile Jugendarbeit Winterthur wird für die Jahre 2018 bis 2021 ein 
jährlich wiederkehrender Kredit von Fr. 275'000 bewilligt (Verlängerung Kredit). 
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, den Beitrag gemäss Ziffer 1 für maximal zwei wei-
tere Jahre zu bewilligen (d.h. bis längstens 2023). 3. Für den Betrieb von je einem 
Jugendkiosk in den Quartieren Sennhof und Steig wird der Mobilen Jugendarbeit 
Winterthur für die Jahre 2018 bis 2021 neu ein jährlich wiederkehrender Kredit von 
insgesamt Fr. 50‘000 bewilligt (Fr. 25‘000 pro Jugendkiosk). 4. Der Grosse Ge-
meinderat nimmt Kenntnis davon, dass das Departement Soziales mit der Mobilen 
Jugendarbeit Winterthur Leistungsvereinbarungen mit einer Laufdauer von jeweils 
zwei Jahren abschliesst. 

  

VIII. Der Geschäftsbericht der Sozialhilfebehörde der Stadt Winterthur 2016 wird zur 
Kenntnis genommen. 

  

IX. Das Postulat I. Kuster (CVP), U. Hofer (FDP) und P. Rütsche (SVP) betr. Beteili-
gungscontrolling wird an den Stadtrat überwiesen. 

  

X. Die Interpellation A. Steiner (GLP) und M. Wäckerlin (PP) betr. Zukunft von Win-
terthur als Industriestadt - ohne Industrieland auch keine Industrie 4.0 wird auf-
grund der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 

 
 
Rechtsmittel:  
- Beschwerde an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat 
Frist: 30 Tage ab Publikation 
 
Winterthur, 31. August 2017  (Publikationsdatum) 
 
Stadtkanzlei Winterthur 
 
 
Internet: http://gemeinderat.winterthur.ch/de/sitzung/  


